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Frau 
Präsidentin des Nationalrates 
Parlament 
1010 Wien 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! 

Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 3538/J der 
Abgeordneten Wurm und weiterer Abgeordneter betreffend Arbeitszeitverkürzung im Be-
zirkskrankenhaus Hall in Tirol wie folgt: 

 
Frage 1 bis 3: 

Die beschriebene Situation ist mir nicht bekannt, ebenso wenig - mangels Zuständigkeit - die 
Anzahl der im Bezirkskrankenhaus Hall in Tirol beschäftigten Ärztinnen und Ärzte, da die 
Länder für die Krankenanstalten zuständig sind. 

Das Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetz gründet sich auf die Kompetenz für den Verwen-
dungsschutz im Bereich der Arbeitszeit, der in meine Zuständigkeit fällt. 

Die in der Anfrage angesprochene Novelle zum Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetz (KA-
AZG), BGBl. I Nr. 76/2014, wurde im Herbst 2014 vom Parlament beschlossen. Hintergrund 
für diese Novelle war die europäische Rechtslage. Anfang des letzten Jahres hatte die Euro-
päische Kommission ein Mahnschreiben übermittelt, mit dem Österreich aufgefordert wor-
den ist, die Arbeitszeit-Richtlinie, die eine Begrenzung der wöchentlichen Arbeitszeit mit 
durchschnittlich 48 Stunden vorsah, einzuhalten bzw. in diesem Punkt rechtskonform umzu-
setzen. 

Mit der Novelle zum Krankenanstalten-Arbeitszeitgesetz wurden diese Kritikpunkte ausge-
räumt.  
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Ab dem 1.1.2015 muss jede einzelne Ärztin und jeder einzelne Arzt in Krankenanstalten aus-
drücklich einer Verlängerung der Wochenarbeitszeit von 48 Stunden auf bis zu 60 Stunden 
zustimmen. Es wurde eine etappenweise Übergangsfrist für die Arbeitszeitverkürzung von 60 
auf 48 Stunden bis zum 1.7.2021 festgelegt, damit die Krankenanstalten ausreichend Zeit 
haben, sich auf die neue Rechtslage einzustellen. Ab dem genannten Zeitpunkt kann die 48-
Stunden-Grenze auch mit individueller Zustimmung nicht mehr überschritten werden. Für 
Notfälle gibt es jedoch weiterhin Ausnahmen. 

Wie die Arbeitszeitverkürzung bzw. das Zustimmungserfordernis in den Betrieben konkret 
umgesetzt wird, ist allerdings Sache der internen Organisationsstruktur der Bundesländer 
bzw. der Krankenanstaltenträger. Es besteht in diesem Punkt keine Bundeszuständigkeit. 

Frage 4: 

Wie ausgeführt liegt meine Zuständigkeit im Bereich des Arbeitszeitrechtes. Einer Abwande-
rung von qualifizierten Ärztinnen und Ärzten aus Österreich kann man auch dadurch begeg-
nen, dass ihre Arbeitsbedingungen in den Krankenanstalten verbessert werden, was mit der 
Novelle zum KA-AZG jedenfalls erfolgt ist. 

Frage 5: 

Nein. 

Frage 6: 

Für eine Studienvergabe bestand keine Notwendigkeit. Aufgrund des drohenden Vertrags-
verletzungsverfahrens gab es keine Alternative zur Arbeitszeitverkürzung und hätte eine 
Studienvergabe die Umsetzung von EU-Recht verzögert, sodass als Konsequenz ein Vertrags-
verletzungsverfahren eingeleitet worden wäre. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Rudolf Hundstorfer 
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